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Betr.: Zusammenfassung „Befahrungsregelung – Nordhessische Fließgewässer“ 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
nachdem ich schon im Oktober 2006 mit einer „Vorab-Info“ über die Ergebnisse zur Befahrungs-
Regelung informiert habe, möchte ich heute den aktuellen Stand (per 15.12.2006) zusammen fassen : 
 
Fluss Strecke Tage Boote/Tag Bemerkung 

Fulda 

Fulda von Gersfeld bis Bronzell 20 20 Nur bei Hochwasser (Pegel Hettenhausen 
>120, von Oktober bis April und bei 
Sommerhochwasser 

Fulda 

Fulda von Bronnzell - Bad Hersfeld   Ohne 
Begrenzung 

  

Fulda Fulda von Fulda bis Gläserzell 365 70 Trainingsbetrieb 

Fulda Fulda von Bronzell bis Lüdermünd 365 70 Trainingsbetrieb 

Fulda 
Ausgewiesene Wettkampfstrecken 6 400 Nutzung am 1., 2. oder 3. 

Märzwochenende 

Fliede 
Fliede von Neuhof bis Ziegel 15 15 Nur bei Hochwasser von Oktober bis April 

und bei Sommerhochwasser 

Haune 

Haune von Marbach bis Bad Hersfeld 10 55 Nur bei Hochwasser (Pegel 
Hermannspiegel > 150, von Oktober bis 
April und bei Sommerhochwasser 

Schlitz 
Schlitz 10 15 Nur bei Hochwasser von Oktober bis April 

und bei Sommerhochwasser 

Lüder 
Lüder 10 15 Nur bei Hochwasser von Oktober bis April 

und bei Sommerhochwasser 

Eder 

Eder von Hatzfeld bis Kirchlotheim 
sowie Nebengewässer (Abschnitt 1) 

  60 Nur bei Hochwasser (Pegel Auhammer 
>90 cm) 

Eder 

Eder von Affoldern bis zur Mündung in 
die Fulda sowie Nebengewässer 
(Abschnitte 2, 3 und 4) 

  Ohne 
Begrenzung 

Vom 1. April bis zum 31. Oktober 

Eder 

Eder von Affoldern bis zur Mündung in 
die Fulda sowie Nebengewässer 
(Abschnitte 2, 3 und 4) 

  20 Vom 1. November bis zum 31. Dezember 
sowie vom 1. März bis 31 März kein 
Übungsbetrieb vor Wehren und 
Sohlgleiten 

Eder 

Eder von Affoldern bis zur Mündung in 
die Fulda Abschnitte 2, 3 und 4 

  0 Vom 1. Januar bis zum 28. Februar keine 
Befahrung 

          
Schwalm Meiches - Mündung in die Eder 75 30   
          
Diemel Haueda - Karlshafen 365 25   
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Grundsätzliche Definitionen / Auszug aus den Allgemeinverfügungen : 
 

Vereine des Deutschen Kanuverbandes  
Vereinsorganisierte Nutzer sind Einzelpersonen oder Gruppen, die den Wassersport über die Vereine des Deutschen 
Kanuverbandes betreiben (Mitglieder der Vereine des Hessischen oder des Deutschen Kanuverbandes einschließlich 
deren Gäste). Umfasst sind sowohl Wettkämpfe, als auch Trainingsfahrten und der Freizeitsport. Für die Zuordnung ist es 
unerheblich, ob die Vereine an dem jeweiligen Gewässer ansässig sind oder nicht.  
 
Gewässereinteilung „Fulda“ ab 01.05.2008  :  

 Abschnitt 1: Fuldalauf von Gersfeld bis Bronzell. 
Abschnitt 2: Fuldalauf von Bronzell bis zum Wehr in Bad Hersfeld sowie die Haune vom Haunestausee (außerhalb des 
NSG) bis zur Mündung in die Fulda. 
 
Die Mitglieder der Vereine des Deutschen Kanuverbandes können die Fulda in den Abschnitten 1 und 2 im bisherigen 
Umfang kostenfrei befahren. (siehe Tabelle) 

 
Gewässereinteilung „Eder“ ab 01.10.2007  :  

 Abschnitt 1: Ederlauf von der Landesgrenze Nordrhein Westfalen und Hessen bei Hatzfeld bis zur Ederbrücke in 
Kirchlotheim sowie Ederlauf von der Ederseestaumauer bis zur Ederbrücke bei Affoldern. 
Abschnitt 2: Ederlauf von Affoldern bis Fritzlar  
Abschnitt 3: Ederlauf von Fritzlar bis Altenbrunslar  
Abschnitt 4: Ederlauf von Altenbrunslar bis zur Mündung in die Fulda bei Grifte  
Einschränkungen: 

In der Zeit vom 1. Januar bis 28. Februar werden die Abschnitte 2, 3 und 4 nicht befahren.  
In der Zeit vom 1. November bis 31. Dezember sowie vom 1. März bis 31. März ist vor den Wehren und Sohlgleiten ein 
Übungsbetrieb nicht zulässig. Eine zügige Durchfahrt ist in dieser Zeit jedoch zulässig. 
 
Die Mitglieder der Vereine des Deutschen Kanuverbandes können die Eder in den Abschnitten 1, 2, 3 und 4 und die 
Nebengewässer im bisherigen Umfang kostenfrei befahren. (siehe Tabelle) 

 
Gewässereinteilung „Schwalm“, ab 01.05.2008  : 
 Abschnitt 1: Schwalmlauf von Meiches bis Treysa. 
Abschnitt 2: Schwalmlauf vom Ortseingang Treysa bis zur Mündung in die Eder. 

  
Die Mitglieder der Vereine des Deutschen Kanuverbandes können die Schwalm in den Abschnitten 1 und 2 und die 
Nebenflüsse im bisherigen Umfang kostenfrei befahren. Das sind auf der gesamten Strecke maximal 30 Boote pro Tag an 

bis zu 75 Tagen. 

 
Gewässereinteilung „Diemel“ ab 01.05.2007  : 
Abschnitt 1: Von Haueda bis Stammen  
Abschnitt 2: Von Trendelburg bis Bad Karlshafen  
  
Die Vereine des Deutschen Kanuverbandes können darüber hinaus die Diemel im bisherigen Umfang nutzen, das sind 
maximal 25 Boote pro Tag zwischen Haueda und Bad Karlshafen.  
Die Nebengewässer der Diemel (einmündende Bäche und Altarme) dürfen nicht befahren werden 

 
Der Deutsche Kanuverband verteilt das ihm zugeteilte Kontingent zur Befahrung nach Ziffer I auf die einzelnen 

Vereine. Die Anzahl der tatsächlich eingesetzten Boote für den jeweiligen Streckenabschnitt ist vom Deutschen 

Kanuverband gegenüber dem Regierungspräsidium Kassel –Obere Naturschutzbehörde - bis zum 31. Dezember 

des jeweiligen Jahres schriftlich zu belegen.  

In diesem Rahmen gilt die Genehmigung nach § 5 Abs. 1 der Landschaftsschutzgebietsverordnung für die Vereine 

des Deutschen Kanuverbandes als erteilt. 

 
Die kompletten „Allgemeinverfügungen“, sowie die „Änderungsverordnung über die Landschafts-
Schutzgebiete“ für den Auenverbund Fulda, Eder, Schwalm und Diemel liegen auf unserer Bezirks-
Homepage unter : www.kanuten.info zum download bereit.  
 
Wir bitten um Beachtung und Einhaltung der neuen Regelungen, bitte informiert ebenfalls Eure 
Vereinsmitglieder ! 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
mit sportlichen Grüßen,  Michael Müller  


